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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Der seit dem Jahr 1999 bestehende Golf-
park Bostalsee wurde zwischenzeitlich um 
9 Spielbahnen auf eine insgesamt 18-Loch-
Golfpark-Anlage erweitert. Bei einer 
18-Loch-Golfpark-Anlage sind gem. den 
Vorgaben des Deutschen Golf Verbandes 
(DGV) 72 Schläge je Runde bei den Profis 
Standard. Aufgrund fehlender Flächenver-
fügbarkeit konnte bislang nur eine Anlage 
mit 71 Schlägen je Runde realisiert werden. 
Damit künftig auch nationale und interna-
tionale Turniere auf der Anlage stattfinden 
können, muss eine der neu angelegten 
Spielbahn um einen Schlag erweitert wer-
den. Diese Erweiterung ist nicht innerhalb 
des Geltungsbereiches des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Erweiterung Golfpark 
Bostalsee“ möglich. Um die planungsrecht-
liche Zulässigkeit für die Verlängerung der 
Spielbahn zu schaffen, ist die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde  
stellt für das Plangebiet eine Waldfläche 
dar. Nachrichtlich ist die Umgrenzung eines 
Landschaftsschutzgebietes dargestellt. Die 
Verlängerung der Spielbahn ist somit nicht 
realisierbar. Aus diesem Grund wird der Flä-
chennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
teilgeändert.

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Golfsport, um die Erweiterung 
des Golfparks planerisch vorzubereiten.

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden 
hat am __.__.2023 den Beschluss gefasst, 
den rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
parallel zur Aufstellung des Bebauungs- 
planes „2. Erweiterung Golfpark Bostalsee“ 
teilzuändern. 

Die regionalökonomische Bedeutung des 
Vorhabens sowie die generelle Standort-
alternativenvorprüfung wurde bereits in 
einem separaten Gutachten dargelegt (sie-
he „Regionalökonomisch-touristische Wir-
kungsanalyse & Standortalternativen - Vor-
prüfung“, 2016). 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt 1,0 ha.

Die Erweiterungsfläche liegt größten-
teils innerhalb des rechtsverbindlich aus-
gewiesenen Landschaftsschutzgebietes L 
02.02.01 des Landkreises St. Wendel (Ge-
meinde Nohfelden) (Saarländisches Amts-
blatt 1976, Nr. 41, Seite 905ff; Verordnung 
vom 12.08.1976 über die Ausweisung von 
Landschaftsschutzgebieten im Landkreis St. 
Wendel).

Das vorgesehene Planvorhaben innerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes ist nur mög-
lich, wenn die zuständige Oberste Natur-
schutzbehörde ein formelles Ausgliede-
rungsverfahren des Geltungsbereiches aus 
dem Landschaftsschutzgebiet durchführt 
und die Verordnung über das Landschafts-
schutzgebiet entsprechend geändert wird. 
Eine Ausgliederung des Geltungsbereiches 
aus dem Landschaftsschutzgebiet wird par-
allel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
und Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes beantragt.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung. 

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Dr. Stephan Maas Planungsbüro, Otto-
Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis beauf-
tragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Golfpark Bostalsee liegt nördlich des 
Siedlungsbereiches des Nohfeldener Orts-
teils Eisen zwischen der L146 und den Stra-
ßen Zur Heide / Franziskushof. 

Die Erweiterungsfläche schließt in nördli-
cher Richtung an den bestehenden Golf-
park an. 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

•	 im Süden und Westen durch den be-
stehenden Golfpark,

•	 im Norden und Osten durch 
Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
der Flächennutzungsplan-Teiländerung sind 
der Planzeichnung zu entnehmen. 

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich 
um eine Waldfläche. Die südliche und west-
liche Umgebung ist durch den bestehenden 
Golfpark, die nördliche und östliche Umge-
bung durch Waldflächen geprägt.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des bestehenden Golfparks (weiße Balkenlinie) und dem Plangebiet (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Hu
ns

rü
ck

st
ra

ße

Bestehender 
Golfpark

Ortslage Eisen

Zu
r 

H
ei

de

Plangebiet



FNP-Teiländerung „2. Erweiterung Golfpark Bostalsee“, Gemeinde Nohfelden 6 www.kernplan.de

Erschließung

Die bereits bestehende äußere Verkehrser-
schließung des Golfparks über die Straße 
Zur Heide und den anschließenden Wirt-
schaftsweg wird durch die Erweiterung 
nicht geändert. 

Die Anlagen zur inneren Erschließung der 
Erweiterungsfläche (Caddywege, etc.) müs-
sen noch angelegt werden. Dies ist jedoch 
nicht Bestandteil der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanteiländerung.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Mit der vorliegenden Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes „2. Erweiterung Golf-
park Bostalsee“ sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Verlängerung 
einer bereits bestehenden Spielbahn ge-
schaffen werden, weshalb alle Standorte 
ohne direkte Angrenzung an den Geltungs-
bereich des rechtskräftigen Bebauungs- 
planes unberücksichtigt blieben. 

Eine generelle Standortalternativen-Vor-
prüfung (zur ersten Erweiterung des Golf-
parks; Kernplan (2016): Regionalökono-
misch-Touristische Wirkungsanalyse und St
andortalternativen-Vorprüfung) wurde be-
reits durchgeführt. Diese wird auch für die 
Standortalternativen-Prüfung für die 2. Er-
weiterung des Golfparks Eisen angeführt.

Im Detail wurde jede bestehende Spielbahn 
auf eine mögliche Erweiterung untersucht. 
Zunächst scheidet ein Großteil aus fakti-
schen Gründen aus, da sich eine Spielbahn 
nicht so einfach verlängern lässt. Die für 
den professionellen Golfsport verbindlichen 
Vorgaben zu den einzelnen Lochlängen sind 
genormt, sodass Verlängerungen einzelner 
Bahnen nur bedingt durchführbar sind. Ziel 
der Erweiterung ist zudem die Erhöhung 
von einer PAR 71 zu einer PAR 72 Golfanla-
ge, um den internationalen Erfordernissen 
gerecht zu werden. Dies ist nur möglich bei 
einem bestehenden PAR 4 oder einem PAR 
3, wobei die PAR 3 Spielbahnen auf der 
Golfanlage so angelegt wurden, dass eine 
Verlängerung nicht möglich ist. Die Verlän-
gerung einer PAR 5 Spielbahn ist gem. der 
für den professionellen Golfsport verbindli-
chen Vorgaben nicht möglich.

Die Untersuchung ergab zu den einzelnen 
Spielbahnen folgende Ergebnisse: 

•	 Spielbahn 1 ist bereits ein PAR 5 und 
kann daher nicht verlängert werden.

•	 Spielbahn 2 ist ein kurzes PAR 4, eine 
Verlängerung zu einem PAR 5 (Mindest-
länge 434 m) ist nicht möglich.

•	 Spielbahn 3 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages über die 
Zufahrtsstraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 4 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages über die 
Gemeindestraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 5 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns über die Ge-
meindestraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 6 ist bereits ein PAR 5 und 
kann daher nicht verlängert werden.

•	 Spielbahn 7 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns aufgrund des 
angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen ist.

•	 Spielbahn 8 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns oder des Ab-
schlages aufgrund des angrenzenden 
Naturschutzgebietes „Wiesenkomplex 
bei Eisen“ (N 6308-302) auszuschlie-
ßen ist.

•	 Spielbahn 9 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns aufgrund des 
angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen ist.

•	 Spielbahn 10 ist ein PAR 4 bei dem die 
einzige Option zur sinnvollen Erweite-
rung der Golfanlage besteht, da der 
Fichtenbestand auf der Fläche durch 
den Borkenkäferbefall gerodet werden 
musste, die Fläche somit derzeit keine 
ökologisch höhere Bedeutung aufweist 
und mit der geplanten Spielbahnfüh-
rung der Weg zum nächsten Abschlag 
der Spielbahn 11 verkürzt werden kann.

•	 Spielbahn 11 ist ein kurzes PAR 4 bei 
dem eine Verlängerung auf ein PAR 5 zu 
Konflikten mit den bestehenden Wind-
energieanlagen führen würde.

•	 Spielbahn 12 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns oder des Ab-
schlages aufgrund des angrenzenden 
Waldbestandes und Landschaftsschutz-
gebietes „L 02.02.01“ auszuschließen 
ist.

•	 Spielbahn 13 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung aufgrund der schon be-
stehenden von der Golfanlage genutz-
ten Flächen nicht möglich ist.

•	 Spielbahn 14 ist bereits ein PAR 5 und 
kann daher nicht verlängert werden.

•	 Spielbahn 15 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns über die Zu-
fahrtsstraße aus sicherheitstechnischen 
Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 16 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages aufgrund 
des angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen und eine Verlänge-
rung des Grüns aufgrund der in kurzer 
Entfernung anschließenden Ortslage 
unmöglich ist.

•	 Spielbahn 17 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns aufgrund des 
angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen und eine Verlänge-
rung des Abschlages aufgrund der in 
kurzer Entfernung anschließenden 
Ortslage unmöglich ist.

•	 Spielbahn 18 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages über die 
Zufahrtsstraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

Die vorstehende detaillierte Untersuchung 
aller bestehenden Spielbahnen zeigt, dass 
andere Erweiterungsmöglichkeiten entwe-
der den öffentlichen Verkehrsraum gefähr-
den, in FFH-Gebiete eingreifen, wertvollen 
alten Eichenbestand gefährden würden 
oder in Naturschutzgebiete eingreifen wür-
den. Dies belegt, dass nach gründlicher Prü-
fung aller Alternativen die Erweiterung der 
Spielbahn 10 die einzige Option ist, die die 
geringsten negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt hat.

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung. 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Keine zentralörtliche Funktion, Nahbereich des bipolaren Grundzentrums Nohfelden/Tür-
kismühle, nicht achsengebunden

Vorranggebiete, sonstige Darstellungen •	 angrenzend Vorranggebiet für Naturschutz

•	 Waldfläche: nachrichtliche Übernahme, die Vorgaben des LWaldG sind zu beachten

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 44): Vorranggebiete für Naturschutz dienen der Sicherung der überörtlichen Belan-
ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wegen ihres hohen Schutzstatus 
Vorrang gegenüber anderen Flächenansprüchen, die Inanspruchnahme für Freizeitbe-
bauung ist nicht zulässig: erfüllt.

•	 (G 28) „In Gebieten, die für die Nah-, Ferien- und Kurerholung geeignet sind, soll der 
Tourismus insbesondere durch entsprechend geeignete Infrastrukturangebote geför-
dert werden.“: erfüllt.

•	 (Z 17) Bei der Siedlungsentwicklung (Einrichtungen für Freizeit und Sport) sind vorran-
gig die im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale (...) zu nutzen.: erfüllt

Landschaftsprogramm Gemäß den Darstellungen des aktuellen Landschaftsprogramms des Saarlandes (Juni 
2009) ist der im Norden betroffene Waldbestand Teil eines bis zur rheinland-pfälzischen 
Grenze reichenden „Waldlandschaft Nord-Saarland“ und eines „geschlossenen Wald-
gebietes im Nordsaarland“. Dieses Waldgebiet setzt sich aktuell großflächig aus Nadel-
bäumen zusammen.

Große Teile dieser Waldbestände sind als zu sichernder „historisch alter Waldstand-
ort“dargestellt. Als historisch alte Waldstandorte werden Flächen bezeichnet, die über 
mehrere Jahrhunderte (soweit Kartenaufzeichnungen vorliegen) als Waldflächen Be-
stand hatten. Bei dem Vorschlag der Sicherung solcher Standorte spielt vor allem der Bo-
denschutz eine Rolle, da sich die Bodenentwicklung unter dem Waldschirm noch in der 
für Mitteleuropa naturnächsten Weise vollzogen hat und sich an solchen Standorten die 
noch naturnächsten Böden befinden. Eine naturnahe Bestockung muss nicht vorliegen. 
Im konkreten Fall handelt es sich größtenteils um eine naturferne Nadelwaldbestockung, 
so dass hier von einer deutlichen anthropogenen Vorbelastung des Bodens durch vor al-
lem Versauerung gesprochen werden kann. Ein besonders seltener und daher schützens-
werter Boden ist nicht betroffen. Dementsprechend wird im Landschaftsprogramm auch 
keine Ausweisung des betroffenen Waldbestandes als Bodenschutzwald nach § 19 Lan-
deswaldgesetz vorgeschlagen. Daher ist eine Inanspruchnahme der betroffenen Waldflä-
che ökologisch vertretbar.

Dieses zusammenhängende Waldgebiet zählt komplett zu den unzerschnittenen Räu-
men nach § 6 SNG. Gemäß der Definition von unzerschnittenen Räumen in § 6 Absatz 1 
SNG werden als unzerschnittene Räume Landschaftsteile mit einer Mindestgröße von 15 
km² gewertet, „die nicht durch klassifizierte Straßen, Gemeindestraßen, Schienenwege, 
Bundeswasserstraßen, Stauseen mit einer Fläche von mehr als 30 Hektar, Ortslagen, 
Kraftwerks- und Umspannanlagen sowie den Flughafen Ensheim zerschnitten werden“. 
Die Nutzung einer Fläche als Golfpark zählt demnach nicht zu den zerschneidenden Ele-
menten. Dies wird auch dadurch deutlich, dass der aktuell bereits bestehende Golfplatz 
innerhalb eines unzerschnittenen Raumes liegt. Die Lage der geplanten Erweiterungsflä-
che innerhalb eines unzerschnittenen Raumes steht daher nicht im Widerspruch zu den 
Aussagen des Landschaftsprogramms.

Die Erweiterungsfläche ist Teil eines Landschaftsschutzgebietes, das im Rahmen der 
Neuordnung des aktuellen Landschaftsschutzgebietssystems im Landschaftsprogramm 
vorgeschlagen wird. Die geplante Neukonzeption der Landschaftsschutzgebiete wurde 
bis heute jedoch noch nicht umgesetzt, so dass es sich lediglich um Vorschläge ohne 
Rechtsverbindlichkeit handelt. Die geplanten Erweiterungsfläche liegt allerdings zudem  
in einem bereits aktuell rechtsverbindlich ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet.
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Kriterium Beschreibung

Die Aussagen und Zielvorgaben des Landschaftsprogramms sind lediglich als Rahmen-
vorgaben zu verstehen (Programm) und es sind mit dessen Zielvorgaben und 
Funktionszuweisungen keine restriktiven Wirkungen verbunden. Insgesamt ist die ge-
plante Golfparkerweiterung aus Sicht der übergeordneten landesplanerischen und raum-
ordnerischen Festlegungen und Zielvorgaben als zulässig zu bewerten.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher  
Bedeutung

Landschaftsschutzgebiet Die Erweiterungsfläche liegt größtenteils innerhalb des rechtsverbindlich ausgewiesenen 
Landschaftsschutzgebietes L 02.02.01 des Landkreises St. Wendel (Gemeinde Nohfelden) 
(Saarländisches Amtsblatt 1976, Nr. 41, Seite 905ff; Verordnung vom 12.08.1976 über 
die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im Landkreis St. Wendel117). Laut § 3 
der Verordnung sind „Veränderungen verboten, die geeignet sind, den Naturhaushalt zu 
schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu beeinträchti-
gen“. Ein spezieller Schutzzweck wird nicht definiert.

Gemäß § 26 Absatz 2 BNatSchG sind innerhalb von Landschaftsschutzgebieten alle 
Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufen. Daher widerspricht die geplante Darstellung und Festset-
zung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Golfsport“, die mit der Nutzungsum-
wandlung von Wald und landwirtschaftlichen Nutzflächen zu einem Golfpark verbunden 
sind, grundsätzlich dem Schutzzweck eines Landschaftsschutzgebietes.

Die vorgesehene Bebauungsplanung zur Realisierung des Planvorhabens innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets ist daher nur möglich, wenn die zuständige Oberste Natur-
schutzbehörde ein formelles Ausgliederungsverfahren der überschneidenden Flächen des 
Geltungsbereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet durchführt und die Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet entsprechend geändert wird. Zur Realisierung des Vor-
habens wird daher ein Antrag auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes aus dem 
Landschaftsschutzgebiet gestellt.

Naturpark Der Geltungsbereich liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Saarländischer Verordnung vom 
01.03.2007 festgesetzten „Naturpark Saar-Hunsrück“. Schutzzweck ist laut § 2 der Ver-
ordnung die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Mittelgebirgslandschaft mit ihren die 
Landschaft prägenden Merkmalen zur Erholung der Bevölkerung und für den naturver-
bundenen Tourismus.

Da das Plangebiet keine nennenswerte Bedeutung für das Landschaftsbild besitzt und 
das Vorhaben der Erholung und dem Tourismus dient, steht die Lage des Bebauungsplan-
gebietes im Naturpark nicht im Widerspruch zur vorgesehenen Planung.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Na-
tionalparks, Regionalparks, Biosphärenre-
servate

Der räumliche Geltungsbereich liegt nicht innerhalb oder in der näheren Umgebung 
eines Wasserschutzgebietes, Regionalparks, eines festgesetzten Überschwemmungsge-
bietes, Geschützten Landschaftsbestandteils oder Biosphärenreservats und es sind vom 
Planvorhaben auch keine Naturdenkmäler betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Schutzgebieten können daher ausgeschlossen werden.

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen



FNP-Teiländerung „2. Erweiterung Golfpark Bostalsee“, Gemeinde Nohfelden 9 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, ist der nach § 39 
BNatSchG festgelegte allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere zu beachten. 
Demnach müssen gemäß § 39 Absatz 5 Punkt 2 BNatSchG generell Rodungsarbeiten 
und Gehölzentfernungen außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärt-
nerisch genutzten Grundflächen während der Herbst- und Wintermonate innerhalb des 
Zeitraums von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden, um eine Zerstö-
rung besiedelter Fortpflanzungsstätten und damit gleichzeitig eine Tötung von Tieren zu 
verhindern. Dies ist im Rahmen der Vermeidungsmaßnahmen zu beachten. Bei Einhal-
tung dieser Maßnahme ist für die hecken-, strauch- und baumbrütenden Vögel kein Ver-
stoß gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG zu erwar-
ten.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Umwelt-
bericht und FFH-Vorprüfung
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte
Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Waldfläche 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan den ca. 1,0 ha großen Gel-
tungsbereich der Teiländerung als Waldflä-
che gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB dar.

Grünfläche - Zweckbestimmung Golf-
sport

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Künftig wird der gesamte Geltungsbereich  
der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes als Grünfläche - Zweckbestimmung 
Golfsport gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dar-
gestellt. Damit wird die Verlängerung einer 
bestehenden Spielbahn des Golfparks pla-
nerisch vorbereitet. Die Konkretisierung er-
folgt auf Bebauungsplanebene. 

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Natur-
schutzrechtes; hier: Naturschutz-
gebiet „Wiesenkomplex bei Eisen“ 
(6308 - 302)

Gem. § 5 Abs. 4 BauGB

Der Verlauf des rechtskräftigen Natur-
schutzgebietes „Wiesenkomplex bei Eisen“, 
welches an den Geltungsbereich angrenzt, 
wird nachrichtlich in die Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes übernommen. 

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Natur-
schutzrechtes; hier: Landschafts-
schutzgebiet „L 02.02.01“

Gem. § 5 Abs. 4 BauGB

Der Verlauf des zukünftigen Landschafts-
schutzgebietes „L 02.02.01“ (nach dem 
Ausgliederungsverfahren), wird nachricht-
lich in die Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes übernommen. 

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des rechtswirksamen FNP 
vor der Teiländerung

Flächenbilanz nach der Teiländerung des 
FNP

Waldfläche 1,0 ha -

Grünfläche - Zweckbestimmung Golfsport - 1,0 ha

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutz-
objekten im Sinne des Naturschutzgesetzes; 
hier: geplantes Landschaftsschutzgebiet

(0,9 ha;  
nur nachrichtliche Übernahme)

-
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Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung

Abwägung der einzelnen  
Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Gemeinde als Planungsträger bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Ge-
meinde ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange 

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis 

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung  
und Entwicklung sowie die  
natürlichen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
eingestellt:

Auswirkungen auf die Belange von 
Sport, Freizeit und Erholung

Da die Anlage in aktueller und künftiger 
Form für Gastspieler grundsätzlich offen ist, 
wird dem Freizeit- und Erholungsbedürfnis 
breiter Bevölkerungsschichten Rechnung 
getragen. 

Wie die regionalökonomisch-touristische 
Wirkungsanalyse im Gutachten zur Erweite-
rung des Golfparks gezeigt hat, rechtfertigt 
der regionalökonomisch-touristische Nut-
zen und das damit verbundene öffentliche 
Interesse die geplante Erweiterung. 

Die Erweiterung dient damit dem Wohl der 
Allgemeinheit:

•	 Förderung der Tourismusentwicklung 
des Landkreises

•	 Synergieeffekte zwischen Golfpark und 
Tourismusstandort Bostalsee: Ausbau 
des Angebotes an Freizeitinfrastruktur, 
Qualitätsverbesserung und Stärkung 
des Images der Destination Bostalsee, 
neue Zielgruppen mit touristischer 
Wertschöpfung 

•	 Golfplatz als „weicher“ Standortfaktor 
bei Ansiedlung von Unternehmen und 
neuen Bürgern

Der Golfpark Bostalsee wurde zwischen-
zeitlich um 9 Spielbahnen auf eine insge-
samt 18-Loch-Golfpark-Anlage erweitert. 
Bei einer 18-Loch-Golfpark-Anlage sind 
gem. den Vorgaben des Deutschen Golf Ver-
bandes (DGV) 72 Schläge je Runde bei den 
Profis Standard. Aufgrund fehlender 
Flächenverfügbarkeit konnte bislang nur 
eine Anlage mit 71 Schlägen je Runde reali-
siert werden. Damit künftig auch nationale 
und internationale Turniere auf der Anlage 
stattfinden können, muss eine der neu an-
gelegten Spielbahn um einen Schlag erwei-
tert werden.

Die Erweiterung des Golfparks Bostalsee 
deckt sich mit den Tourismusstrategien von 
Land und Landkreis, welche die Stärkung 
des Aktivtourismus sowie die Attraktivierung 
des touristischen Zentrums Bostalsee durch 
ergänzende Freizeitinfrastrukturangebote 
beinhalten. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Die vorliegende Planung widerspricht den 
raumordnerischen Zielen des Landesent-
wicklungsplanes nicht, da das angrenzende 
Vorranggebiet für Naturschutz durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt wird.  

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Golf ist grundsätzlich landschaftsbildbe-
stimmend. Durch Spielbahnen und Erdbe-
wegungen wird das Landschaftsbild zwar 

verändert, die Golfplatzarchitektur berück-
sichtigt jedoch landschaftspflegerische und 
-gestalterische Maßnahmen mit naturna-
hen Landschaftselementen (landschaftsge-
rechte Gestaltung und Bepflanzung). Hier-
durch wird die Landschaft bereichert ohne 
besonders wertvolle Bereiche zu überpla-
nen. Darüber hinaus werden auch wertvolle 
Gebiete ohne jede Spielfunktion einbezo-
gen und landschaftstypische Bereiche in 
ihrer Funktion berücksichtigt.

Die Infrastruktur ist vorhanden und bauliche 
„Neuansätze“ für die Erweiterung der 
18-Loch-Golfanlage werden vermieden. Der 
Golfplatz ist siedlungsnah zugeordnet, so 
dass sich keine nachteiligen Auswirkungen 
durch die Erweiterung ergeben.

Grundsätzlich dient der Außenbereich auch 
der Naherholung des Menschen. Die Zu-
gänglichkeit der Landschaft für Erholungs-
suchende bleibt bestehen. Die Flächenkulis-
se der Erweiterung wird weiterhin einseh-
bar bleiben und auf sichtversperrende Ein-
zäunungen wird weitestgehend verzichtet. 
Grundsätzlich können zwischen der Spiel-
bahn auch Wege angelegt werden.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von ökolo-
gisch hochwertigen Tier- und Pflanzenarten, 
deren Vorkommen der 2. Erweiterung des 
Golfparks Bostalsee entgegenstehen könn-
te, liegen insgesamt nicht vor.

„Für die Erweiterung des Golfparks wurde 
eine Kahlschlagfläche am nördlichen Ende 
des Golfparks ausgewählt. 

Es werden Flächen beansprucht, die unter 
ökologischen Gesichtspunkten geringwer-
tig einzuordnen sind. Ein Vorkommen von 
seltenen und gefährdeten Tierarten im Ein-
griffsraum kann mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Verbotstatbe-
stände bezüglich § 44 BNatSchG treten 
nicht auf. 

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzge-
biet wurde ein Antrag auf Ausgliederung 
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gestellt. Geschützte Biotope bzw. FFH-
Lebensraumtypen sind nicht betroffen. 

Durch das Vorhaben kommt es weder zu 
einer Flächeninanspruchnahme oder einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
noch zu einer Gefährdung oder Verhinde-
rung der Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes eines NATURA 2000 – 
Gebietes.

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ergibt 
ein Defizit von 19.187 Ökologischen Wer-
teinheiten, welches über den Ankauf von 
Ökopunkten ausgeglichen wird. Der forst-
rechtliche Ausgleich wird innerhalb einer 
Frist von 3 Jahren nachgewiesen (Erstauf-
forstung an anderer Stelle).“
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan „2. Erwei-
terung Golfpark Bostalsee“ in der Gemeinde 
Nohfelden, Ortsteil Eisen; Büro Dr. Maas Gbr, Saarlouis; 
Stand: 23.04.2025) 

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Für die Erweiterung des Golfparks wird eine 
insgesamt 1,0 ha große Waldfläche in An-
spruch genommenen. Zum Ausgleich des 
entstehenden Waldverlustes ist gemäß 
LWaldG in mindestens demselben Flächen-
umfang eine Erstaufforstung zwingend not-
wendig. Der forstrechtliche Ausgleich wird 
auf Bebauungsplanebene definiert. Erhebli-
che negative Auswirkungen auf die Belange 
der Forstwirtschaft sind somit nicht zu er-
warten.

Landwirtschaftliche Belange sind durch die 
vorliegende Planung nicht betroffen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sind verkehrliche Be-
lange sowie Belange der Ver- und Entsor-
gung nicht  unmittelbar betroffen. Diese 
werden erst im parallelen Bebauungsplan-
verfahren konkretisiert. 

Die verkehrliche Erschließung soll wie bis-
her über die Straße Zur Heide und den an-
schließenden Feldwirtschaftsweg erfolgen.

Die notwendige Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur und Anschlusspunkte sind in un-
mittelbarer Umgebung des Plangebietes 
vorhanden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von der 
Erweiterung einer Spielbahn nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es faktisch 
zu keiner Versiegelung des Bodens. Inner-
halb des Plangebietes bleiben sämtliche Bo-
denfunktionen erhalten. Aufgrund der Viel-
zahl an vorhandenen Feldwirtschaftswegen 
im direkten Umfeld sind keine zusätzlichen 
externen Erschließungsmaßnahmen not-
wendig. Im Allgemeinen wird das Schutzgut 
Boden bei der Anlage von Spielbahnen 
nicht beeinträchtigt. 

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich keine 
natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im di-
rekten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge kleinflächiger Bodenver-
dichtungen ist weder für den Oberflächen-
abfluss noch die Grundwasserneubildung 
von Bedeutung. Da das anfallende Regen-
wasser wie bisher vor Ort vollständig und 
ungehindert im Boden versickert, der Boden 
weitgehend unverändert erhalten bleibt 
und daher dessen Versickerungsfähigkeit 
nicht verändert wird, wird die Grundwasser-
neubildungsrate im Vergleich zur Ausgangs-
situation gleich bleiben. Eine Reduzierung 
der Grundwasserneubildung und damit eine 
quantitative Veränderung des Grundwas-
sers sind demzufolge nicht zu erwarten. Zu 
größeren Tiefbaumaßnahmen, die eine 
Grundwasserabsenkung verursachten 
könnten, oder zu Gründungen in einem Be-
reich mit hoch anstehendem Grundwasser 
wird es nicht kommen. Dadurch verursachte 
Beeinträchtigungen sind daher ebenfalls 
nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Belan-
ge des Hochwasserschutzes und des Schutz-

gutes Wasser ist insgesamt nicht zu rech-
nen.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung geht zwar eine klimawirksame 
Waldfläche verloren; aufgrund des Flächen-
umfangs können negative Auswirkungen 
auf die Belange des Klimas ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutzge-
biete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Be-
lange, Auswirkungen auf die 
Sicherheit der Bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 
Planung der Erweiterung des Golfplatzes 
ausreichend beachtet. Konflikte zwischen 
der angrenzenden Windkraftnutzung und 
dem Golfsport werden durch ausreichende 
Abstände zu den Rotorradien der bestehen-
den Windkraftanlagen vermieden. Die un-
mittelbare Umgebung dient ebenfalls über-
wiegend dem Golfsport bzw. zu anderen 
Nutzungen sind ausreichende Abstände ge-
geben. Gegenseitige Beeinträchtigungen 
dieser Nutzungen sind bisher keine bekannt 
und auch künftig nicht zu erwarten. Nutz-
barkeit und Wert der Grundstücke im Um-
feld werden nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. 

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
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Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach.

Es sind keine nachteilige Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. 

Auswirkungen auf alle sonsti-
gen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung der Teiländerung des 
Flächennutzungsplans

•	 Freizeit- und Erholungsbedürfnis breiter 
Bevölkerungsschichten wird Rechnung 
getragen

•	 Regionalökonomisch-touristischer Nut-
zen, die Erweiterung dient dem Wohl 
der Allgemeinheit

•	 Keine hochbaulichen Maßnahmen er-
forderlich, die bestehende Golfplatz-
architektur berücksichtigt landschafts-
pflegerische und -gestalterische Ele-
mente

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Landwirtschaft

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Forstwirt-
schaft

•	 Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se durch Berücksichtigung sicherheits-
relevanter Anforderungen bei der Golf-
platzarchitektur

•	 Keine erheblichen negativen, nicht aus-
gleichbaren Auswirkungen auf die Be-
lange der Umwelt

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes oder 
des Schutzgutes Wasser

•	 Kein Erschließungsaufwand: Infrastruk-
tur ist vorhanden

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verab-
schiedung der Teiländerung des 
Flächennutzungsplans

Durch das Planvorhaben wird die Waldflä-
che im Gemeindegebiet um ca.1,0 ha redu-
ziert, wobei die in Anspruch genommenen 
Waldfläche gem. LWaldG vollständig auf 
Bebauungsplanebene ausgeglichen wird.

Das Gebiet liegt größtenteils im Land-
schaftsschutzgebiet „L 02.02.01“. Zur Rea-
lisierung des Vorhabens wird daher ein An-
trag auf Ausgliederung des betroffenen Ge-
bietes aus dem Landschaftsschutzgebiet 
gestellt.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sprechen.

Fazit

Die Gemeinde Nohfelden hat die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit gegen-
einander und untereinander abgewägt. Da 
die Argumente für die Realisierung eindeu-
tig überwiegen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, die parallele Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes „2. Erweiterung Golfpark 
Bostalsee“ umzusetzen.


